
2. Satzung zur Änderung der 

HAUPSATZUNG 
der Gemeinde Egelsbach 

 
 

 
 

 

Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom  

7. Mai 2020 (GVBI. S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach in ihrer 

Sitzung am 02.06.2021 folgende 

 
 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Egelsbach 
 
 
beschlossen. 

 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Egelsbach vom 30. März 2017 wird wie folgt geändert, sie 

erhält folgende Fassung: 

 
 

Artikel I 
 
 
1. § 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

 
Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl aus der Mitte eine 

Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertreterinnen oder 

Stellvertreter. Die Zahl der Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter wird auf vier 

festgelegt. 

 
 

Artikel II 
 
 
Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am 01.07.2021 in Kraft.  
 
 
 
Egelsbach, den 21.06.2021 
 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
Der Gemeinde Egelsbach 
 
 
 
gez. 
W i l b r a n d 
Bürgermeister 


